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Kantonale Auseinandersetzungen betreffend
Einbürgerungsabstimmungen in den
Gemeinden

Droit de cité

Im Zusammenhang mit den in Volksabstimmungen getroffenen ablehnenden
Einbürgerungsentscheiden im Vorjahr war von Juristen und Politikern auch die
Verletzung von verfassungsmässigen Grundrechten vermutet worden. Namentlich gegen
den Widerstand der SVP überwies der Nationalrat im Berichtsjahr eine Motion, welche
vom Bundesrat gesetzliche Vorkehrungen für ein diskriminations- und willkürfreies
Einbürgerungsverfahren verlangt. Der Ständerat wandelte den Vorstoss in ein Postulat
um. Unter grosser Medienbeachtung wiederholte sich in der Luzerner Vorortsgemeinde
Emmen das Geschehen des Vorjahres: Wiederum lehnten die Stimmberechtigten
sämtliche Einbürgerungsgesuche von Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien ab
und stimmten gleichzeitig den Gesuchen von italienischen Staatsangehörigen zu. In der
Basler Vorortsgemeinde Pratteln (BL) war es 1999 zu ähnlichen negativen
Einbürgerungsentscheiden gegen Personen aus Südosteuropa gekommen. Eine
Beschwerde eines Anwalts der Abgelehnten wegen Willkür und Verstoss gegen das
Diskriminierungsverbot war von der Kantonsregierung mit dem Argument abgewiesen
worden, dass kein Rechtsanspruch auf Einbürgerung bestehe. Das in der Folge
angerufene kantonale Verwaltungsgericht gab den Klägern jedoch Recht und stellte fest,
dass der Entscheid der Bürgergemeinde Pratteln willkürlich und diskriminierend
gewesen sei. Es hob deshalb das Verdikt auf und wies die Gemeinde an, die
Einbürgerungsgesuche nochmals zu beurteilen. 1

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.12.2000
HANS HIRTER

Im Kanton Aargau lehnten die Stimmberechtigten mit einem Neinstimmen-Anteil von
61% eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten für obligatorische kommunale
Volksabstimmungen an der Urne über Einbürgerungen ab. Demnach werden diese
Entscheide weiterhin von der Gemeindeversammlung oder – in den Städten – vom
Parlament gefällt. In Zürich bestätigte die Kantonsregierung einen Beschluss der
Exekutive der Stadt Zürich, eine Volksinitiative der SVP für einen Urnenentscheid über
Einbürgerungen als ungültig zu erklären. Sie bestätigte dabei die Begründung der
Stadtregierung, dass die Initiative zu unlösbaren Widersprüchen zwischen dem
Informationsanspruch der Stimmenden und dem Recht der Gesuchsteller auf den
Schutz ihrer Privatsphäre führen würde. Die SVP rekurrierte gegen die
Ungültigkeitserklärung beim Bundesgericht. Im Kanton Luzern reichten die Grünen eine
Volksinitiative für ein Verbot von Volksentscheiden (sei es an der
Gemeindeversammlung oder an der Urne) bei kommunalen Einbürgerungsbeschlüssen
ein. Zuständig sollen in Zukunft die Exekutive oder eine spezielle Kommission sein. 2

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 29.11.2002
HANS HIRTER

Im Kanton Bern fand eine Volksabstimmung zu der von der Regierung beantragten und
vom Parlament gegen die Stimmen der SVP beschlossenen neuen Vorschrift statt, dass
kommunale Einbürgerungsentscheide überall durch die Exekutiven zu fällen sind. Bei
rund zwei Dritteln der bernischen Gemeinden war dafür bisher die Legislative
(Gemeindeversammlung oder Parlament) zuständig gewesen. Am 25. September wurde
die neue Regelung gegen den Widerstand der SVP mit rund 60% Ja-Stimmen
angenommen. Auch im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sind in Zukunft die
Gemeindeexekutiven für Einbürgerungsentscheide zuständig. Gegen ein vom
Kantonsparlament beschlossenes Gesetz wurde das Referendum nicht ergriffen. In der
Stadt Zürich reichten die PdA und die Alternative Liste eine Volksinitiative mit
demselben Ziel ein; das Parlament hiess eine analoge Motion gut. Im Kanton Zürich
wurde mit der Annahme der neuen Kantonsverfassung die Bestimmung aufgehoben,
dass über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts nur ortsansässige Gemeindebürger
entscheiden dürfen. 3

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 29.09.2005
HANS HIRTER
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Im Kanton Schwyz, wo bisher besonders häufig Gemeindeversammlungen über
Einbürgerungen entschieden, nahm das Volk mit knappem Mehr (52%) eine
Volksinitiative der SVP an, die explizit geheime Abstimmung ermöglichen will. Die
Regierung gab im Herbst einen Vorschlag in die Vernehmlassung, der diese Forderung
unter Berücksichtigung der vom Bundesgericht im Jahr 2003 verlangten
Begründungspflicht für eine Ablehnung umsetzt. Sie lehnte sich dabei an die
parlamentarische Initiative Pfisterer an und verlangt, dass, wer bei
Einbürgerungsgesuchen den Antrag auf eine geheime Abstimmung stellt, eine
Begründung für die Gesuchsablehnung abgeben muss. In der Luzerner Vorortsgemeinde
Emmen, wo serienweise negative Einbürgerungsentscheide in Volksabstimmungen an
der Urne für Aufsehen gesorgt hatten, kam man von dieser, vom Bundesgericht
beanstandeten Art der Beschlussfassung wieder ab. Die Stimmberechtigten optierten
im Verhältnis zwei zu eins dafür, in Zukunft eine Einbürgerungskommission über die
Gesuche entscheiden zu lassen. Sogar die lokale SVP, welche mit einer Volksinitiative
für die Einführung der Urnenabstimmung verantwortlich gewesen war, befürwortete
diesen Systemwandel. 4

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 18.11.2005
HANS HIRTER

In den Kantonen und Gemeinden blieb die Regelung der Einbürgerung ein beliebtes
Aktionsfeld der SVP im Berichtsjahr. Im Kanton Solothurn reichte sie das Referendum
gegen eine Gesetzesrevision ein, weil diese den Entscheid über die zuständige
Einbürgerungsinstanz (Kommission, Exekutive oder Gemeindeversammlung) den
Gemeinden überlassen wollte. Die Neuerung wurde in der Volksabstimmung
gutgeheissen. Ebenfalls erfolglos bekämpfte die SVP in Obwalden das revidierte
Einbürgerungsgesetz, welches unter anderem eine Anpassung an die
Bundesgerichtsentscheide (Begründungspflicht für eine Ablehnung) vornahm. 5

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 25.09.2006
HANS HIRTER

In den Kantonen und Gemeinden blieb die Regelung der Einbürgerung weiterhin ein
beliebtes Aktionsfeld der SVP. Der Freiburger Grosse Rat beschloss, dass die
kommunalen Einbürgerungsentscheide in Zukunft durch die Exekutive und nicht mehr
durch die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament gefällt werden sollen.
Die SVP reichte dagegen das Referendum ein. Eine solche Regelung kennen bereits die
Kantone Genf, Neuenburg und Waadt sowie seit 2005 auch der Kanton Bern. Im Kanton
Wallis stimmte das Volk mit 72% Ja-Stimmen einer Übertragung der Kompetenz zur
kommunalen Einbürgerung von der Bürger- auf die Einwohnergemeinde zu. Nur die SVP
kämpfte dagegen, die Bürgergemeinden selbst waren damit aber einverstanden, da sie
gemäss revidiertem Bundesrecht nur noch verwaltungskostendeckende
Einbürgerungsgebühren verlangen dürfen. Im Aargau bekämpfte die SVP das
Vollzugsgesetz zu dieser neuen nationalen Regelung, dass die Gemeinden nur noch
kostendeckende Einbürgerungsgebühren verlangen dürfen, mit einem
Behördenreferendum. Das Volk nahm die von der SVP als „Gratiseinbürgerung“
bekämpfte Vorlage deutlich (68% Ja) an. 6

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 18.06.2007
HANS HIRTER

Erste parlamentarische Versuche, die
Einbürgerungen in den Gemeinden zu
beschränken

Droit de cité

Die an der Urne gefällten negativen Einbürgerungsentscheide in einigen
Deutschschweizer Gemeinden (vor allem diejenigen im Luzerner Vorort Emmen) hatten
das Genfer Kantonsparlament veranlasst, mit einer Standesinitiative ein Verbot für
Einbürgerungsentscheide an der Urne oder an der Gemeindeversammlung zu fordern.
Gegen den Widerstand der SP lehnten National- und Ständerat dieses Ansinnen ab. Die
SPK beider Ratskammern argumentierten, es sei zwar wichtig, Vorkehrungen gegen
offensichtlich diskriminierende Entscheide zu treffen, die erwähnten Vorfälle seien
angesichts der jährlich rund 30'000 gutgeheissenen Einbürgerungen aber kein Grund,
die von der Verfassung garantierte Organisationskompetenz der Kantone und
Gemeinden und zudem auch noch die Volksrechte einzuschränken. Immerhin waren
sowohl der Bundesrat als auch die SPK des Nationalrats der Ansicht, dass abgelehnte
Einbürgerungsanwärter ein Beschwerderecht wegen der Verletzung
verfassungsmässiger Grundrechte (insbesondere das Willkürverbot und die Garantie

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.09.2001
HANS HIRTER
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der Nichtdiskriminierung) bei einem kantonalen Gericht mit Weiterzugsmöglichkeit an
das Bundesgericht erhalten sollen. Da die vom Bundesrat vorgesehene Aufnahme dieses
Beschwerderechts in eine umfassende Bürgerrechtsrevision der SPK zu langwierig
erschien, brachte sie den Vorschlag als parlamentarische Initiative (01.455) in den Rat
ein. 7

Die im Vorjahr eingereichte parlamentarische Initiative der SPK des Nationalrats für ein
Beschwerderecht gegen als willkürlich empfundene negative Entscheide über die
Einbürgerung setzte sich im Nationalrat gegen den Widerstand der SVP und einer
Mehrheit der FDP-Fraktion durch. Kommissionssprecherin Vallender (fdp, AR) betonte
dabei, dass es nicht darum gehe, einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung zu schaffen.
Aber in Fällen, bei denen die formalen Anforderungen erfüllt seien und ein
vorberatendes Gremium die Einbürgerung empfehle, müsse es den Betroffenen erlaubt
sein, gegen eine offensichtlich nur wegen dem Herkunftsland oder der
Rassenzugehörigkeit erfolgte Ablehnung Beschwerde einzulegen. Im Anschluss an
diesen Beschluss wurden die im Jahr 2000 als Reaktion auf eine Reihe negativer
Einbürgerungsentscheide in Emmen (LU) von den Fraktionen der SP und der GP sowie
einzelner ihrer Mitglieder eingereichten Motionen zurückgezogen. Die SPK des
Ständerates beurteilte dieses Geschäft als weniger dringlich als der Nationalrat. Sie
beschloss, sich noch nicht mit dem Entscheid des Nationalrats zu befassen, sondern
erst im Rahmen der Behandlung der Revision der Bürgerrechtsgesetzes über die
Einführung eines Beschwerderechts zu entscheiden. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.03.2002
HANS HIRTER

Parl. Iv. Pfisterer betreffend Einbürgerungen
in den Gemeinden

Droit de cité

Als Reaktion auf die Bundesgerichtsurteile vom Vorjahr, welche kommunale
Urnenabstimmungen über Einbürgerungen als verfassungswidrig untersagt hatten,
lancierte die SVP im Mai, wie damals angekündigt, eine Volksinitiative. Das Begehren
verlangt, dass die Gemeinden absolut frei sind, die Entscheidungsinstanz und
-prozedur festzulegen. Diese kommunalen Einbürgerungsentscheide sollen zudem
nicht rekursfähig sein. Der Ständerat gab einer Standesinitiative des Kantons Schwyz
Folge (parl. Iv. 03.317), welche das Gleiche wie die 2003 vom Ständerat angenommene
parlamentarische Initiative Pfisterer (fdp, AG) verlangt: ein faires Verfahren in einem
politischen Entscheid bei Wahrung der kantonalen Autonomie in der Organisation des
Entscheids. Die mit der Umsetzung der Initiative Pfisterer befasste SPK des Ständerats
verschickte gegen Jahresende einen von ihr ausgearbeiteten Entwurf an die Kantone
zur Vernehmlassung. Sie hielt darin am Grundsatz fest, dass die Einbürgerung ein
politischer Entscheid bleiben soll. Konkret beantragte sie, dass die Kantone
Urnenabstimmungen zulassen können, unter der Bedingung, dass ein Nein begründet
werden muss und der Einbürgerungsentscheid angefochten werden kann. Als
technische Möglichkeit für die Feststellung der geforderten Begründung schlug sie die
Verbindung des Abstimmungszettels mit einem Fragebogen zum Ankreuzen oder
Aufschreiben der Ablehnungsgründe vor. Das Bundesgericht hatte sich bei seinem
Verdikt von 2003 nur auf Urnenabstimmungen bezogen und nicht auf
Gemeindeversammlungen mit offenem Handmehr. Die Beschwerde der SVP des
Kantons Schwyz gegen die dort nach dem Verbot von Urnenabstimmungen erlassene
neue Regelung gab den Richtern nun Gelegenheit, sich auch zu Entscheiden an
Gemeindeversammlungen zu äussern. Diese sind gemäss Bundesgericht zulässig, wenn
die Abstimmung nicht geheim ist und Ablehnungsanträge begründet werden müssen.
Zumindest in der öffentlichen Urteilsberatung kam aber auch eine deutliche Skepsis
der Richter gegen diese Art der Einbürgerung zum Vorschein. Dem Kanton Schwyz
wurde empfohlen, zumindest in grösseren Gemeinden andere Gremien wie Parlamente,
Exekutiven oder Kommissionen entscheiden zu lassen. 9

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.12.2004
HANS HIRTER
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Die SPK des Ständerat legte im Herbst ihre Vorschläge für die Umsetzung der 2003
gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Pfisterer (fdp, AG) vor. Diese Initiative
versucht, die bisherigen Verfahrenskompetenzen der Gemeinden mit den vom
Bundesgericht formulierten Anforderungen an einen fairen Entscheid bei
Einbürgerungsbeschlüssen in Einklang zu bringen. Die SPK hielt sich an ihren
Vorentwurf aus dem Vorjahr, der in der Vernehmlassung breite Zustimmung gefunden
hatte. Kommunale Volksabstimmungen (an der Urne oder in einer
Gemeindeversammlung) über Einbürgerungsgesuche sollen zwar weiterhin möglich
sein, aber nur dann, wenn vor dem Entscheid ein begründeter Ablehnungsantrag
vorliegt. Die bis zum Bundesgerichtsurteil in einigen Orten der Zentralschweiz gängige
Praxis, über alle Einbürgerungen grundsätzlich an der Urne abzustimmen, wäre damit
nicht mehr möglich. Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs soll zudem vor einem
letztinstanzlich entscheidenden kantonalen Gericht anfechtbar sein. Der Ständerat
beriet die Vorschläge in der Dezembersession und stimmte ihnen zu. Zuvor hatte er mit
33 zu 6 Stimmen einen Nichteintretensantrag Brändli (svp, GR) abgelehnt. 10

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.12.2005
HANS HIRTER

Gegen den Antrag seiner vorberatenden Kommission, in welcher es zu einer unheiligen
Allianz der SVP mit der Linken gekommen war, hiess der Nationalrat die
parlamentarische Initiative Pfisterer (fdp, AG) gut. Diese sieht im Sinne eines indirekten
Gegenvorschlags zur SVP-Volksinitiative vor, dass in den Gemeinden
Volksabstimmungen über Einbürgerungen möglich sein sollen, wenn dies das kantonale
Recht so vorsieht. Allfällige Ablehnungsanträge müssten aber begründet werden und bei
einem negativen Volksentscheid wäre eine Beschwerde an ein letztinstanzlich
entscheidendes kantonales Gericht möglich. In der Detailberatung hatte der
Nationalrat diese Bestimmungen zuerst verschärft und beschlossen, dass an einer
Gemeindeversammlung der Antrag auf Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs
schriftlich formuliert sein muss. In der Differenzbereinigung liess er diese Bestimmung
zwar fallen, beharrte aber darauf, dass Volksentscheide nur in
Gemeindeversammlungen erlaubt sein sollen, nicht aber an der Urne, da dort keine
Begründung möglich ist. Der Ständerat wollte, nicht zuletzt aus
abstimmungsstrategischen Gründen, den Kantonen das Recht geben,
Urnenabstimmungen dann zuzulassen, wenn vorgeschrieben wird, dass eine
Ablehnungsempfehlung begründet werden muss. Er konnte sich aber nicht
durchsetzen. Wenn die Gesamtheit der Stimmberechtigten und nicht eine dem
Amtsgeheimnis unterstehende politische Behörde über eine Einbürgerung entscheidet,
stellen sich besondere Probleme des Datenschutzes. Der Nationalrat stellte sich zuerst
hinter einen Antrag Hutter (svp, SG), der verlangte, dass zusätzlich zu den vom Ständerat
festgelegten Informationen, welche den Stimmbürgern bekannt zu geben sind
(Staatszugehörigkeit, Wohnsitzdauer und Angaben, die erforderlich sind, um über die
Integration zu urteilen), auch die Religionszugehörigkeit aufzuführen ist. Er musste in
der Differenzbereinigung aber darauf verzichten, da dies der Ständerat als für das
Verfahren unnötige Beeinträchtigung der Privatsphäre kritisierte und deshalb ablehnte.
In der Schlussabstimmung hiessen der Nationalrat und der Ständerat die
Gesetzesrevision mit 109 zu 73 resp. 36 zu 5 Stimmen gut. Die SVP stimmte nahezu
geschlossen dagegen. Diese Bestimmungen werden nur dann in Kraft treten, wenn die
Initiative der SVP bei Volk und Ständen keine Mehrheit findet oder zurückgezogen
wird. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.12.2007
HANS HIRTER

Mit der Ablehnung der SVP-Volksinitiative am 1. Juni konnte der auf eine
parlamentarische Initiative Pfisterer (fdp, AG) zurückgehende indirekte Gegenvorschlag
in Kraft treten. Beide Ratskammern lehnten Standesinitiativen der Kantone Luzern und
Aargau aus dem Jahr 2004 ab, da die darin enthaltenen Forderungen in der Debatte
über die Initiative Pfisterer bereits behandelt worden waren. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.06.2008
HANS HIRTER

Noch vor der Volksabstimmung hatte der Nationalrat einer Standesinitiative des
Kantons Schwyz keine Folge gegeben. Diese hatte verlangt, dass ein
Einbürgerungsverfahren ohne Beschwerdemöglichkeit zumindest für nicht in der
Schweiz geborenen Anwärter möglich sein soll. Der Ständerat, welcher diese Initiative
im Jahre 2004 noch unterstützt hatte, sprach sich nun auch dagegen aus. 13

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 02.06.2008
HANS HIRTER
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Volksinitiative "für demokratische
Einbürgerungen"

Droit de cité

Die SVP konnte im November ihre Volksinitiative zur Einbürgerungspolitik einreichen.
Diese verlangt, dass die Gemeinden ihre Entscheidungsinstanz und -prozedur autonom
festlegen dürfen und keine Rekurse gegen die kommunalen Einbürgerungsentscheide
möglich sind. Die Sammelkampagne hatte sich für die SVP als sehr mühsam erwiesen
und die erforderlichen 100'000 Unterschriften kamen erst in letzter Minute und dank
Sondereinsätzen zusammen. Nachdem bei der Kontrolle viele ungültige Unterschriften
festgestellt worden waren, nahm die Bundeskanzlei eine genaue Nachzählung vor,
welche mit einem äusserst knappen Ergebnis endete: Die Initiative war mit 100'038
gültigen Unterschriften versehen und damit zustande gekommen. Einen inhaltlich
ähnlichen Vorstoss hatte im Jahr 2003 der Berner SVP-Nationalrat Joder in Form einer
parlamentarischen Initiative eingereicht. Gegen die von der SPK mit knapper Mehrheit
beschlossene Empfehlung lehnte es das Plenum mit 104:73 Stimmen ab, dieser Folge zu
geben. Vertreter der FDP und der CVP bekundeten zwar Verständnis für das Anliegen,
die Gemeindeautonomie zu schützen, lehnten jedoch die Forderung nach einem Verbot
der Beschwerdemöglichkeit ab. 14

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 18.11.2005
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament im Oktober, die im Vorjahr von der SVP
eingereichte Volksinitiative zur Einbürgerungspolitik zur Ablehnung zu empfehlen. Falls
die Bundesversammlung der von der parlamentarischen Initiative Pfisterer (fdp, AG)
verlangten Gesetzesänderung zustimmen würde, fände diese als indirekter
Gegenvorschlag auch die Unterstützung des Bundesrates. Seine Opposition zur
Volksinitiative begründete der Bundesrat vorwiegend mit zwei Argumenten: Zum einen
sei der neuen Rechtsauslegung des Bundesgerichts Rechnung zu tragen, dass ein
Einbürgerungsentscheid kein rein politischer Akt sei, sondern auch rechtsstaatlichen
Ansprüchen wie einem Diskriminierungsverbot genügen müsse. Zum andern greife die
von der Initiative geforderte absolute Autonomie der Gemeinden bei der Festlegung
des kommunalen Einbürgerungsverfahrens in die Kompetenzen der Kantone ein. 15

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 25.10.2006
HANS HIRTER

Als Erstrat befasste sich der Nationalrat mit der von der SVP eingereichten
Volksinitiative zur Einbürgerungspolitik („für demokratische Einbürgerungen“). Seine
Staatsrechtliche Kommission beantragte mit 13 zu 12 Stimmen im Gegensatz zum
Bundesrat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Hauptargument dieser aus der
geschlossenen SVP und einigen FDP- und CVP-Kommissionsmitgliedern gebildeten
Mehrheit war, dass man trotz des Bundesgerichtsurteils von 2003 die Einbürgerung
weiterhin als rein politischen Akt ohne Rekursmöglichkeit betrachte. Da die Initiative
unter anderem genau dies in die Verfassung schreiben will, sei sie zu unterstützen. Eine
von den Grünen unterstützte Kommissionsminderheit beantragte, die Initiative für
ungültig zu erklären, da sie nicht umsetzbar sei. Da sowohl die Bundesverfassung als
auch das Völkerrecht eine Rechtsweggarantie und zudem auch ein
Diskriminierungsverbot vorschreiben, könne sie – ähnlich wie die Initiative für eine
lebenslange Verwahrung – nicht im Sinn der Initianten umgesetzt werden. Diesen Antrag
auf Ungültigkeit lehnte der Nationalrat nach einer sehr langen Debatte mit 132 zu 49
Stimmen ab. Fast ebenso deutlich distanzierte sich der Rat aber auch vom Antrag
seiner Kommissionsmehrheit: Er empfahl mit 117 zu 63 Stimmen die Initiative zur
Ablehnung. Neben der fast geschlossenen SVP (Ausnahme Gadient, GR) sprachen sich
nur sechs Freisinnige und vier Christlichdemokraten für die Initiative aus. Im Ständerat
betonte Escher (cvp, VS) den antiföderalistischen Charakter der Initiative, die sich in
die Organisationsrechte der Kantone einmische, einen Bereich, in welchem der Bund
bisher über keine verfassungsmässigen Kompetenzen verfüge. Die kleine Kammer
lehnte die Initiative in der Schlussabstimmung mit 34 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
ab.

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 05.10.2007
HANS HIRTER
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Die SVP rezyklierte in der Abstimmungskampagne das Motto und das Inserate- und
Plakatsujet aus ihrem Kampf gegen die erleichterte Einbürgerung aus dem Jahre 2004:
Ein Slogan, der dazu aufrief, die „Masseneinbürgerung“ zu stoppen und ein Bild mit
Händen verschiedener Hautfarbe, die sich frei mit Schweizer Pässen bedienen. In der
Kampagne fuhr die SVP auf zwei Schienen. Auf der einen Seite gab sie sich als
Verteidigerin der direktdemokratischen Volksrechte. Auf der anderen Seite empfahl sie
ihre Initiative als Mittel im Kampf gegen die Einwanderung, gegen kriminelle Ausländer
und generell gegen „die Missstände in der Ausländerpolitik“. Besonders stark engagierte
sich der ehemalige SVP-Bundesrat Blocher, der auch in der Arena-Sendung des
Deutschschweizer Fernsehens als Hauptexponent der Initianten auftrat. An den
Plakatwänden und bei den Inseraten in der Presse dominierten die Botschaften der
Initianten um ein Mehrfaches. Auf der Seite der SVP kämpften die kleinen
Rechtsaussenparteien und die AUNS sowie, mit massivem Geldeinsatz, ein aus einigen
wenigen Politikern der FDP und der CVP gebildetes Komitee mit dem Namen
„Bürgerrechte stärken“. Etwas überraschend hatte auch der Gewerbeverband die Ja-
Parole ausgegeben; er engagierte sich in der Kampagne allerdings nicht. Auf der
Gegenseite standen alle übrigen Parteien und die Gewerkschaften, wobei auf nationaler
Ebene die Linke mit den Gewerkschaften und die Vertreter der bürgerlichen Parteien
zwei separate Abstimmungskomitees bildeten. Der Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse bezog keine Stellung.

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.03.2008
HANS HIRTER

Am 1. Juni lehnten Volk und Stände die von der SVP eingereichte Volksinitiative zur
Einbürgerungspolitik („für demokratische Einbürgerungen“) deutlich ab. Diese wollte
erreichen, dass erstens jede Gemeinde selbst bestimmen kann, nach welchem
Verfahren sie einbürgern will, und dass zweites dieser Entscheid endgültig, das heisst
nicht beschwerdefähig sein soll. Die Initiative widersprach damit dem Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahre 2003, wonach ein negativer Entscheid begründet
werden muss und eine Beschwerde, zum Beispiel wegen Diskriminierung oder Willkür
gegen diesen eingereicht werden kann. Die Initiative griff aber auch in die kantonale
Hoheit über die Gemeindeorganisation ein.
Das Resultat fiel bei einer Beteiligung von 45% mit 1'415'249 Nein gegen 804'730 Ja
deutlich aus. Nur gerade im Kanton Schwyz, wo die Urnenabstimmung über
Einbürgerungen Tradition hat, stellte sich eine Mehrheit (60%) hinter die SVP-Initiative.
Relativ knapp abgelehnt wurde das Begehren in den Kantonen der Zentral- und der
Ostschweiz. In den grossen Mittellandkantonen Bern und Zürich stimmten weniger als
40% für die Initiative. Am geringsten fiel die Unterstützung in der Romandie aus, wo
mehr als 80% mit Nein stimmten. Die nach der Abstimmung durchgeführte
repräsentative Befragung ergab, dass die Sympathisanten der SVP nahezu geschlossen
für, die Anhänger der drei anderen Regierungsparteien und die Parteiunabhängigen
aber sehr deutlich dagegen gestimmt hatten. 

Abstimmung vom 1. Juni 2008

Beteiligung: 45,2%
Ja: 804'730 (36,2%) / 1 Stand
Nein: 1'415'249 (63,8%) / 19 6/2 Stände

Parolen: Ja: SVP, EDU (1)*, SD, Lega, FPS; SGV. 
Nein: FDP (2)*, CVP, SP, GP, GLP, EVP, LP, CSP, PdA; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 01.06.2008
HANS HIRTER

1) AB NR, 2000, S. 813 f.; AB SR, 2000, S. 657 f. Emmen: Blick, 24.2. und 13.3.00; TA, 21.3.00. Zur These der
Grundrechtsverletzung siehe auch TG, 24.3.00 und NZZ, 27.3.00 (Andreas Auer) sowie Lit. Auer.Vgl. auch die Diskussionen
im Parlament im Anschluss an Interpellationen zur Einbürgerungspraxis in Emmen in AB NR, 2000, S. 677 ff. und AB SR, 2000,
S. 274 f. ; BaZ, 25.3., 30.3. und 20.5.00; NZZ, 30.3.00.14
2) AZ, 23.9.02.; NLZ, 16.2.02.; NZZ, 22.11.02; TA, 22.11. und 29.11.02. 
3) Bund, 29.4., 16.6., 26.8. und 26.9.05.; SGT, 1.9.05.; TA, 15.1.05; NZZ, 1.3.05. ; TA, 30.3. und 31.3.05 (Motion); NZZ, 7.7.05.
4) TA, 16.4.05; NZZ, 19.4.05; NLZ und NZZ, 18.11.05.; TA, 22.2.05; AZ, 28.2.05. 
5) SGT, 11.5.06; AZ, 22.5.06.; SZ, 25.9.06.
6) FR: Lib., 17.3., 10.5. und 2.6.07; LT, 21.8.07. VS: NF, 22.2. und 12.3.07; LT, 23.2.07. AG: AZ, 2.6. und 18.6.07. 
7) AB SR, 2001, S. 23; AB NR, 2001, S. 1079 ff.; BBl, 2001, S. 1166 ff. und 1179 f.
8) AB NR, 2002, S. 392, 393 und 394. ; BBl, 2002, S. 1166 ff. und 1179 f.; AB NR, 2002, S. 369 ff. ; LT, 10.4.02. 
9) AB SR, 2004, S. 860; BBl, 2004, S. 2425 ff. ; Presse vom 13.5.04; NZZ, 19.5.04; Presse vom 28.5.04 (Standesinitiative SZ)
sowie NZZ, 18.11.04 (SPK-SR). 

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 7



10) BBl, 2005, S. 6941 ff. und 7125 f. (BR); AB SR, 2005, S. 1134 ff.; Bund, 3.11.05; Presse vom 15.12.05. Vgl. SPJ 2004, S. 21.
11) AB NR, 2007, S. 730 ff., 1562 ff., 1579 ff., 1733, 1939 ff. und 2073; AB SR, 2007, S. 80 ff., 952, 1048 ff., 1163 und 1209; BBl,
2007, S. 6947 (Volksinitiative); BBl, 2008, S. 45 (Gesetzesrevision).; NZZ, 20.2. und 3.4.07 sowie SGT, 31.3.07 (SPK-NR). 
12) AB SR, 2008, S. 80; AB NR, 2008, S. 1347 (LU) und 1348 (AG).; BBl, 2008, S. 6151 f. 
13) AB NR, 2008, S. 459 f.; AB SR, 2008, S. 368. 
14) AB NR, 2005, S. 1346 ff.; BBl, 2006, S. 843 f.;; BaZ, 4.10.05.; TA, 10.11., 10.12. und 29.12.05; Presse vom 19.11.05. 
15) BBl, 2006, S. 8953 ff. 
16) BBl, 2008, S. 6161 ff.; Presse vom 2.6.08; Engeli, Isabelle e.a., Vox – Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 1.
Juni 2008.
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